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6.4  Betriebliche Bewirtung  
und deren steuerliche  
Behandlung

Zu den betrieblich veranlassten Bewirtungskosten 
gehört insbesondere die Bewirtung von Arbeitneh-
mern des eigenen Unternehmens, des Weiteren die 
Bewirtung von Dritten, die nicht als Auftraggeber in-
frage kommen, z. B. die Bewirtung des Steuerbera-
ters, Rechtsanwalts, Betriebsprüfers des Unterneh-
mens.

Die betrieblich veranlassten Bewirtungskosten sind 
in voller Höhe als Betriebsausgabe abzugsfähig. Al-
lerdings erfolgt auch hier eine Prüfung, ob die Be-
wirtung als angemessen zu beurteilen ist.

Werden ausschließlich Arbeitnehmer des eigenen 
Unternehmens bewirtet, darf die Höhe der Bewir-
tung pro Person den Wert für eine übliche Mahlzeit 
in Höhe von 40,00 Euro nicht übersteigen. Wird der 
Wert überschritten, ist die gesamte Bewirtung für 
den Arbeitnehmer steuerpfl ichtig (Freigrenze). Des 
Weiteren darf es sich nicht um ein Belohnungses-
sen für besondere Verdienste handeln. Ein Essen 
mit Belohnungscharakter ist immer in voller Höhe 
steuerpfl ichtiger Arbeitslohn für den Arbeitnehmer.

Werden Arbeitnehmern unentgeltlich Getränke und 
Genussmittel am Arbeitsplatz zur Verfügung ge-
stellt, handelt es sich hierbei nicht um Arbeitslohn, 
sondern um eine lohnsteuerfreie Aufmerksamkeit. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine Bewirtung. Es 
entsteht für den Arbeitnehmer kein steuerpfl ichti-
ger Arbeitslohn. Die Aufwendungen hierfür können 

Arbeitnehmer des 

eigenen Unterneh-

mens

Freigrenze für 

Arbeitnehmer

Getränke und 

Genussmittel am 

Arbeitsplatz
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Beköstigungen 

anlässlich eines 

außergewöhnlichen 

Arbeitseinsatzes

Regelmäßige 

Arbeitsessen

Persönliche 

Ereignisse

über das Konto „Bewirtung intern“ oder über das 
Konto „Soziale Aufwendungen lohnsteuerfrei“ ver-
bucht werden.

Auch Speisen und Getränke, die der Arbeitgeber an-
lässlich und während eines  außergewöhnlichen Ar-
beitseinsatzes zur Verfügung stellt, sind für den Ar-
beitnehmer lohnsteuerfrei. Dabei handelt es sich um 
eine betriebliche Bewirtung. Hierunter fallen Bekösti-
gungen der Arbeitnehmer anlässlich einer  außerge-
wöhnlichen betrieblichen Besprechung oder eines 
außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes (z. B. Inventur-
arbeiten, Inhouse-Schulungen usw.), die im betrieb-
lichen Interesse an einer günstigen Gestaltung des 
Arbeitsablaufs gewährt werden (R.19.6 LStR 2008).

Beachte:

Bei einer üblichen Beköstigung von Arbeitneh-
mern anlässlich eines außergewöhnlichen Ar-
beitseinsatzes darf der Wert von 40,00 Euro pro 
Mahlzeit nicht überschritten werden. Sonst ent-
steht in voller Höhe steuerpfl ichtiger Arbeitslohn.

Bewirtungen, die hingegen anlässlich  regelmäßiger 
Arbeitsessen z. B. Geschäftsleitungssitzungen oder 
Abteilungsleiterbesprechungen ausschließlich mit 
eigenen Arbeitnehmern in Restaurants durchge-
führt werden, stellen in voller Höhe der Aufwen-
dungen steuerpfl ichtigen Arbeitslohn dar. Ebenso 
die  Bewirtung anlässlich eines persönlichen Ereig-
nisses (z. B. Geburtstag, Hochzeit, Beförderung des 
Arbeitnehmers).
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Beachte: 

Bewirtungen, die ausschließlich mit eigenen Ar-
beitnehmern anlässlich von Arbeitsbesprechungen 
vorgenommen werden, sollten möglichst nicht in 
Restaurants vorgenommen werden. Insbesondere 
ist darauf zu achten, dass bei häufi gem Auftreten 
dieser Bewirtungen damit zu rechnen ist, dass die-
se im Falle einer Betriebsprüfung vom steuerlichen 
Abzug ausgeschlossen werden bzw. eine Nach-
versteuerung als Arbeitslohn der Arbeitnehmer 
erfolgen wird. Empfehlenswert ist es, derartige Ar-
beitsbesprechungen im Unternehmen abzuhalten 
und ggf. für eine Verpfl egung während der Bespre-
chung im Unternehmen zu sorgen.
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